
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/12/21 3Ob57/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1995

Norm

EO §370 C1

EO §371

EO §371a

Vollstreckungsvertrag Österreich - BRD Art5

Vollstreckungsvertrag Österreich - BRD Art6

Vollstreckungsvertrag Österreich - BRD Art10 Abs2

Rechtssatz

Ob bei deutschem Titel für die Bewilligung der Exekution zur Sicherstellung die Gefährdung des zu sichernden

Anspruches glaubhaft gemacht werden muß, ist vom österreichischen Gericht nach den §§ 370 bis 371a EO zu

beurteilen.

Auf ein im Urkundenverfahren nach den §§ 592 ff dZPO ergangenes Vorbehaltsurteil ist § 371 EO anzuwenden.
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